
Dessauer Stromversorgung GmbH

3. Mehr- und Mindermengen

Bei Mehr- bzw. Mindermengen handelt es sich um den Ausgleich, der bei Abweichungen von vorgesehenen Lieferungen nach Lastprofilen
erfolgt. Die Veröffentlichung des Preises für Mehr- bzw. Mindermengen erfolgt auf unserer Internetseite unter www.dvv-dessau.de.

4. Konzessionsabgaben gemäß § 2 Konzessionsabgabenverordnung

 - Strom der nicht als Schwachlaststrom geliefert wird (Kleinkunden) 1,59 ct/kWh
    (Gemeinde 25.000 bis 100.000 Einwohner)

 - Schwachlaststrom 0,61 ct/kWh

 - Sondervertragskunden 0,11 ct/kWh

Im Sinne des Konzessionsabgabenrechts gelten Kunden mit einer Abgabe bis 30.000 kWh/a und einer Leistungsinanspruchnahme
kleiner 30 kW als Kleinkunden.

5. Zusätzlich gelten die nachfolgenden gesetzlichen Umlagen:

• KWK-G Umlage,
• Aufschlag für besondere Netznutung / § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage,
• Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG.

Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen
entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber:

www.netztransparenz.de
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